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Beschlussvorlage Ortschaftsrat 
 

Vorlage Nr.: VOR/040/2022 
 

Tagesordnungspunkt 

Änderung der Hauptsatzung - Abschaffung der 
Ortschaftsverfassung 
- Beratung und Beschlussfassung 
Fachbereich: Amt I - Hauptamt Datum: 21.06.2022 
Bearbeiter: Riegel AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortschaftsrat Söllingen 27.07.2022 öffentlich 

Ortschaftsrat Berghausen 15.09.2022 öffentlich 

Ortschaftsrat Kleinsteinbach 20.07.2022 öffentlich 

Ortschaftsrat Wöschbach 17.10.2022 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Der Ortschaftsrat stimmt der beabsichtigten Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal gem. Beschluss des 
Gemeinderates vom 24.05.2022 zu, die Ortschaftsverfassung 
abzuschaffen.    

 
 
Sachverhalt: 
 

Mit der Fusion der vier ehemalig selbstständigen Gemeinden Berghausen, Kleinsteinbach, 
Söllingen und Wöschbach 1974 wurde in der neu gegründeten Gemeinde Pfinztal die soge-
nannte Ortschaftsverfassung mit Ortschaftsräten – wie in vielen anderen Gemeinden auch – 
eingeführt.  
 
In der Gemeinde Pfinztal wird über eine Abschaffung der Ortschaftsratsgremien schon lange 
gesprochen. Mehrmals haben sich in den letzten Jahren verschiedene Gremien mit der Ab-
schaffung oder Ausgestaltung der Ortschaftsräte befasst. Im Gemeindeentwicklungskonzept 
2023 wurde als Prüfauftrag formuliert, das „Konzept Ortschaftsräte“ seitens der Verwaltung 
zu hinterfragen. Da bereits vergangene Beratungsergebnisse der Ortschaftsräte im Jahre 
2021 zu diesem Thema kein einheitliches Votum ergaben, hat die Gemeindeverwaltung die 
Weiterverfolgung aufgrund nicht ausreichender Erfolgsaussichten zunächst eingestellt.  
 
Am 02.03.2022 haben sich die Fraktionsvorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen, CDU und 
ULiP darauf verständig, dem Gemeinderat die Aufhebung der Ortschaftsverfassung zu emp-
fehlen. Diesem Vorschlag haben die SPD-Fraktion sowie Gemeinderätin Frensch (Die Linke) 
zugestimmt.  
In der Gemeinderatssitzung am 24. Mai 2022 hat sich das Gremium mit der Thematik und 
der Abschaffung der Ortschaftsräte beschäftigt. Es wurde folgender Grundsatzbeschluss 
gefasst: 
 
1. Nach Zustimmung der Ortschaftsräte die Hauptsatzung der Gemeinde dahingehend zu 

ändern, dass die Ortschaftsräte zur nächsten Kommunalwahl abgeschafft werden.  
2. Für jeden Ortsteil werden ehrenamtliche Ortsteilbeauftrage vom Gemeinderat bestellt, 

welche mit beratender Stimme an den Sitzungen des Gemeinderates teilnehmen sollen.   
 
Da die Einrichtung der Ortschaftsräte mit dem Fusionsvertrag zur Gründung der Gemeinde 
Pfinztal erfolgt ist, müssen diese der eigentlichen Änderung der Hauptsatzung, welche die 
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Abschaffung der Ortschaftsräte zur Folge hat, vorab zustimmen.  
 
Nach Zustimmung aller Ortschaftsräte zur Abschaffung der Ortschaftsverfassung würde im 
nächsten Schritt die Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal durch Streichung der §§ 14 – 17 
durch den Gemeinderat entsprechend geändert werden.  
 
Der Gemeinderat ist sich dahingehend einig, nach Abschluss des Prozesses die in § 18 der 
Hauptsatzung garantierten örtlichen Verwaltungsstellen, also die Ortsverwaltungen, weiter 
beizubehalten. Trotz Wegfalls der Ortsvorsteher soll es weiterhin Ansprechpartner:innen für 
die Bürger:innen in den einzelnen Ortsteilen geben. Zur Ausgestaltung eines Konzeptes hier-
für sind weitere Entscheidungen durch den Gemeinderat zu treffen. Eine Möglichkeit hierfür 
wäre beispielsweise die Einführung von ehrenamtlichen Ortsteilbeauftragten mit beratender 
Stimme im Gemeinderat. Nähere Regelungen hierzu kann der Gemeinderat zu einem späte-
ren Zeitpunkt treffen. Derzeit bereitet die Gemeindeverwaltung die Beratungen hierzu vor, 
diese sind jedoch abhängig von den Voten der vier Ortschaftsräte zu deren Auflösung. 
 
 
Anlagen: 
Informationen zur Aufhebung der Ortschaftsverfassung & Ergebnisprotokoll Besprechung 
Fraktionen. 
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